Einladung zum BEM
Dienststellenleitung 
Ansprechpartner Personalbereich samt Kontaktadressen 
Ansprechpartner Betriebsrat samt Kontaktadressen
Datum 
Einladung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM)
Sehr geehrte/r Frau/Herr …,
die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen!
Deshalb bieten wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die innerhalb der vergangenen 12 Monate mehr als 6 Wochen (ununterbrochen oder wiederholt) arbeitsunfähig waren, unsere Unterstützung an. Diese Unterstützung leisten wir über das betriebliche Eingliederungsmanagement, kurz „BEM“ genannt. Es ist als feste Aufgabe des Arbeitgebers in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat in § 167 Abs. 2 SGB IX verankert.
Da auch Sie in den vergangenen 12 Monaten länger als 6 Wochen arbeitsunfähig waren, möchten wir gern mit Ihnen im Rahmen des BEMs darüber sprechen, was wir gemeinsam tun können, damit Sie die Arbeitsanforderungen erfolgreich bewältigen können.
Ziel des betrieblichen Eingliederungsmanagements ist es, gemeinsam mit Ihnen und den übrigen Verfahrensbeteiligten, wie dem Betriebsrat oder auch der Schwerbehindertenvertretung, alle Möglichkeiten zu erörtern, wie hohe Arbeitsunfähigkeitszeiten möglichst überwunden werden können und mit welchen Leistungen oder Hilfen einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann.
Das BEM dient dazu, gemeinsam mit Ihnen den Ursachen Ihrer Arbeitsunfähigkeitszeiten nachzugehen und nach Möglichkeiten zu suchen, künftige Arbeitsunfähigkeitszeiten zu vermeiden oder zumindest zu verringern, sowie einen Rehabilitationsbedarf zur Sicherung Ihrer Erwerbsfähigkeit frühzeitig zu erkennen und entsprechende Rehabilitationsmaßnahmen (über die Rehaträger oder Integrationsämter) anzustoßen. Hierfür bitten wir Sie um Ihre aktive Mithilfe. Im Anhang finden Sie folgende Unterlagen, die Sie bitte ganz in Ruhe lesen. Schicken Sie dann das Formular 2 und 3 bitte wieder an uns zurück. Natürlich können Sie sich auch zuerst mit einer Person Ihres Vertrauens, z. B. einem Rechtsbeistand, besprechen und beraten. 
1. Informationen über den BEM-Prozess 
2. Ihr Rückantwortschreiben (Einverständnis/Ablehnung BEM) 
3. Informations- und Einwilligungsschreiben zum Datenschutz
Bei Rückfragen können Sie sich gern und jederzeit an die oben genannten Ansprechpartner wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift 
Dienststellenleitung und Personalrat

